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Honorarordnung des Landkreises Dahme-Spreewald für die ambulanten Hilfen gemäß 
§§ 27 ff. Hilfe zur Erziehung, § 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 
und Jugendliche und § 41 Hilfe für junge Volljährige, Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) sowie die ambulante familienunterstützende Hilfe 
 
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 21.11.2007 nachstehende Honorarordnung 
für die ambulanten Hilfen gemäß §§ 27 ff. Hilfe zur Erziehung, § 35 a Eingliederungshilfe für 
seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und § 41 Hilfe für junge Volljährige, Achtes 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) und die ambulante familienunterstützende Hilfe 
beschlossen: 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Honorarordnung regelt die fachlichen Voraussetzungen und die Vergütung für die Er-
bringung der 
a) ambulanten Hilfen gemäß §§ 27 ff. Hilfe zur Erziehung, § 35 a Eingliederungshilfe für 

seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und § 41 Hilfe für junge Volljährige SGB 
VIII und  

b) ambulanten familienunterstützenden Hilfen. 
 

§ 2 Grundlage der Leistungserbringung 
 

Die Leistungen werden auf der Grundlage von Honorarverträgen zwischen der hilfeleistenden 
Person (Honorarkraft) und dem Landkreis Dahme-Spreewald, vertreten durch die Leiterin des 
Amtes für Jugend, Sport und Freizeit erbracht. Diese Leistung wird gemäß § 8 SGB IV als 
geringfügig selbstständige Tätigkeit erbracht. Der Auftragnehmer ist für den Auftraggeber im 
selbstständigen, freien Mitarbeiterverhältnis tätig. 
 

§ 3 Leistungsdauer, Leistungsumfang 
 

Der Umfang und die Dauer der Leistungserbringung werden nach dem individuellen Bedarf 
des Hilfeempfängers festgelegt und im Honorarvertrag geregelt. 
 

§ 4 Fachliche Voraussetzungen 
 

Für die Hilfeleistungen nach § 1 sind folgende fachlichen Voraussetzungen notwendig: 
a) für Hilfen nach § 1 Buchstabe a) der Abschluss in einem sozialen Beruf sowie die persön-

liche und fachliche Eignung, 
b) für Hilfen nach § 1 Buchstabe b) Erfahrungen im sozialen Bereich sowie die persönliche 

und fachliche Eignung. 
 

§ 5 Vergütung 
 

(1) Die Hilfeleistungen nach § 1 werden wie folgt vergütet: 
a) Hilfen nach § 1 Buchstabe a) in Höhe von 10,00 € je geleistete Stunde, 
b) Hilfen nach § 1 Buchstabe b) in Höhe von 5,00 € je geleistete Stunde. 

+  +  +  ÖFFENTLICHE  BEKANNTMACHUNGEN  
            DES LANDKREISES DAHME-SPREEWALD +  +  +           
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(2) Für die Leistung nach § 1 Buchstabe a) kann monatlich ein Handgeld in Höhe von 7,50 € 
je Kind/Jugendlicher bereitgestellt werden. Das Handgeld kann bis zu drei Monate für be-
sondere Betreuungszwecke angespart werden (z.B. Geburtstag). Die Verwendung ist 
durch geeignete Belege nachzuweisen. 

(3) Die im Zusammenhang mit der Hilfeleistung entstandenen Fahrtkosten werden nach den 
Sätzen des Bundesreisekostengesetzes in der jeweils geltenden Fassung erstattet. Als 
Wegstreckenentschädigung i.S.d. Bundesreisekostengesetzes werden 20 Cent je Kilometer 
gewährt. 

§ 6 Abrechnung 
 

Die Abrechnung der geleisteten Stunden für die erbrachte Hilfeleistung sowie der 
entstandenen Fahrtkosten hat durch die Honorarkraft gegenüber dem Amt für Jugend, Sport 
und Freizeit monatlich, des Handgeldes spätestens vierteljährlich, bis zum 10. Kalendertag 
des Folgemonats der Leistungserbringung zu erfolgen. Die Überweisung erfolgt bis zum 
Letzten des Folgemonats. 
 

§ 7 Inkrafttreten 
 

Diese Honorarordnung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Honorarordnung für den Erziehungsbeistand und die Sozialpädagogische 
Familienhilfe gemäß §§ 30, 31 SGB VIII vom 21.05.2003 in der derzeit gültigen Fassung 
außer Kraft. 
 
Lübben (Spreewald), 22.11.2007 

M. Wille 
Landrat 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 

 
Vorstehende Honorarordnung des Landkreises Dahme-Spreewald für die ambulanten Hilfen 
gemäß §§ 27 ff. Hilfe zur Erziehung, § 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche und § 41 Hilfe für junge Volljährige, Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) sowie die ambulante familienunterstützende Hilfewird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Lübben, 22.11.2007 

M. Wille 
Landrat 
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Erste Änderung der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald über die Förderung 
von anderen bedarfserfüllenden Angeboten der Kindertagesbetreuung 
 
Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Dahme-Spreewald hat in seiner Sitzung am 
21.11.2007 nachstehende Erste Änderung der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald 
über die Förderung von anderen bedarfserfüllenden Angeboten der Kindertagesbetreuung 
beschlossen: 
 

I. Änderungen 
 
1. Ziffer 2 wird wie folgt geändert: 

 
In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Worten „die sie an Stelle“ die Worte „der oder in 
Ergänzung“ eingefügt. 

 
2. Ziffer 6 Abschnitt 3 „Früh- und Spätbetreuung“ wird wie folgt geändert: 

 
a) Im Anstrich 1 und 2 werden die Worte „Kita“ jeweils durch die Worte „Kinder-

tagesstätten / Tagespflege“ ersetzt. 
b) Der Anstrich 4  

„Finanzierung:  a) Personalkosten 
b) Betriebskosten durch die Gemeinde“ 

wird ersatzlos gestrichen. 
 

II. In-Kraft-Treten 
 
Die Erste Änderung der Richtlinie des Landkreises Dahme-Spreewald über die Förderung von 
anderen bedarfserfüllenden Angeboten der Kindertagesbetreuung tritt zum 01.10.2007 in 
Kraft. 
 
Lübben, 22.11.2007 

M. Wille 
Landrat 
 
Bekanntmachungsanordnung 

Vorstehende Honorarordnung des Landkreises Dahme-Spreewald für die ambulanten Hilfen 
gemäß §§ 27 ff. Hilfe zur Erziehung, § 35 a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte 
Kinder und Jugendliche und § 41 Hilfe für junge Volljährige, Achtes Buch Sozialgesetzbuch 
(SGB VIII) sowie die ambulante familienunterstützende Hilfewird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. 
 
Lübben, 22.11.2007 

M. Wille 
Landrat 
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Öffentliche Bekanntmachung 
des Landkreises Dahme – Spreewald 

 
Umstufungsverfügung 

über die Umstufung der Kreisstraße 
K 6104 Abschnitt 010 

 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 wird die bisherige Kreisstraße K 6104 Abschnitt 010 vom 
Abzweig  B168 ( Netzknoten 3951021; Stationskilometer 0,000 ) bis  zum Ortseingang des 
Ortsteiles Goschen ( Netzknoten 3951020; Stationskilometer 0,819 )  zu einer 
Gemeindestraße gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes – BbgStrG – in der 
Fassung vom 31. März 2005 veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Brandenburg ( GVBl. I S. 218 ), abgestuft. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die dem Amt Lieberose-Oberspreewald 
angehörige Stadt Lieberose. 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis 
Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, 15907 Lübben einzulegen. 
 
Lübben, den 23.11.2007 

                             
                                                                        - Siegel – 
Wille 
Landrat    
 
              
 

 

Landkreis Dahme – Spreewald 
Amt für Gebäude- und 
Immobilienmanagement 
 

Lageplan mit Darstellung der 
zur Umstufung vorgesehenen 
Kreisstraße K 6104 
Stand 01.06.2007 

 

K 6104 
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Öffentliche Bekanntmachung 
des Landkreises Dahme – Spreewald 

 
Umstufungsverfügung 

über die Umstufung der Kreisstraße 
K 6115 Abschnitt 010 

 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 wird die bisherige Kreisstraße K 6115 Abschnitt 010 vom 
Abzweig  L 44 ( Netzknoten 4050002; Stationskilometer 0,000 ) bis  zum Ortseingang des 
Ortsteiles Caminchen ( Netzknoten 4050004; Stationskilometer 1,459 )  zu einer 
Gemeindestraße gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes – BbgStrG – in der 
Fassung vom 31. März 2005 veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Brandenburg ( GVBl. I S. 218 ), abgestuft. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die dem Amt Lieberose-Oberspreewald 
angehörige Gemeinde Neu Zauche. 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis 
Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, 15907 Lübben einzulegen. 
 
Lübben, den 23.11.2007 

                                                                                                   - Siegel – 
Wille 
Landrat    
 
          
 

 

Landkreis Dahme – Spreewald 
Amt für Gebäude- und 
Immobilienmanagement 
 

Lageplan mit Darstellung der 
zur Umstufung vorgesehenen 
Kreisstraße K 6115/010 
Stand 01.06.2007 

 

K 6115/010 
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Öffentliche Bekanntmachung 

des Landkreises Dahme – Spreewald 
 
 

Umstufungsverfügung 
über die Umstufung der Gemeindestraße 

An der Spreewaldbahn ( B115 – Lubolzer Straße ) 
sowie eines Teilabschnittes der Kreisstraße K 6124/010 in Lübben 

 
 
1. Aufstufung 
 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 wird die bisherige Gemeindestraße An der Spreewaldbahn 
vom Anschluss der B 115 bis zum Abzweig Lubolzer Straße zu einem Teilabschnitt der 
Kreisstraße K 6124  gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes – BbgStrG – in der  
Fassung  vom 31. März 2005 veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Brandenburg ( GVBl. I S. 218 ), aufgestuft. 
Die Kreisstraße erhält die Bezeichnung K 6124/017. Die neue Abschnittslänge wird 
unmittelbar nach Erhebung bekannt gegeben. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird der Landkreis Dahme-Spreewald. 
 
 
2. Abstufung 
 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 wird der bisherige Teilabschnitt der K 6124/010 vom 
ehemaligen Anschluss der B115 ( NK 4049005; Stationskilometer 0,000 ) bis zum Abzweig 
der Straße An der Spreewaldbahn ( Stationskilometer 0,305 )  zu einer Gemeindestraße  
gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes – BbgStrG – in der Fassung vom31. März 
2005 veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg ( GVBl. I S. 
218 ), abgestuft. 
 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die Stadt Lübben. 
 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
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Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis 
Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, 15907 Lübben einzulegen. 
 
 
Lübben, den 23.11.2007 

                             
                                                                       - Siegel – 
Wille 
Landrat    
 
 
 

 
             

Landkreis Dahme – Spreewald 
Amt für Gebäude- und 
Immobilienmanagement 
 

Lageplan mit 
Darstellung dem zur 
Umstufung 
vorgesehenen 
Teilabschnitt der 
Kreisstraße K 6124 
Stand 01.06.2007 

K 6124/017 Abzustufender Bereich 
der K 6124/010 
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Öffentliche Bekanntmachung 

des Landkreises Dahme – Spreewald 
 

Umstufungsverfügung 
über die Umstufung der Kreisstraße 

K 6124 Abschnitt 040 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 wird die bisherige Kreisstraße K 6124 Abschnitt 040 vom 
Abzweig  B 115 ( Netzknoten 4048009; Stationskilometer 0,000 ) bis  zum Ortsteil Niewitz ( 
Netzknoten 4048011; Stationskilometer 1,600 )  zu einer Gemeindestraße gemäß § 7 des 
Brandenburgischen Straßengesetzes – BbgStrG – in der Fassung vom 31. März 2005 
veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg ( GVBl. I S. 218 ), 
abgestuft. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die dem Amt Unterspreewald angehörige 
Gemeinde Bersteland. 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis 
Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, 15907 Lübben einzulegen. 
 
Lübben, den 23.11.2007 

                             
                                                                         - Siegel – 
Wille 
Landrat    
 
           

 

Landkreis Dahme – Spreewald 
Amt für Gebäude- und 
Immobilienmanagement 
 

Lageplan mit Darstellung der 
zur Umstufung vorgesehenen 
Kreisstraße K 6124/040 
Stand 01.06.2007 

 

K 6124/040 
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Öffentliche Bekanntmachung 

des Landkreises Dahme – Spreewald 
 

Umstufungsverfügung 
über die Umstufung der Kreisstraße 

K 6142 Abschnitt 010 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 wird die bisherige Kreisstraße K 6142 Abschnitt 010 vom 
Abzweig  L 711 ( Netzknoten 4047010; Stationskilometer 0,000 ) bis  zum Ortseingang des 
Ortsteiles Schöneiche ( Netzknoten 4047014; Stationskilometer 1,075 )  zu einer 
Gemeindestraße gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes – BbgStrG – in der 
Fassung vom 31. März 2005 veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Brandenburg ( GVBl. I S. 218 ), abgestuft. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die dem Amt Golßener Land angehörige 
Gemeinde Steinreich. 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis 
Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, 15907 Lübben einzulegen. 
 
Lübben, den 23.11.2007 

               
                                                                        - Siegel – 
Wille 
Landrat    
 
             

 

Landkreis Dahme – Spreewald 
Amt für Gebäude- und 
Immobilienmanagement 
 

Lageplan mit Darstellung der 
zur Umstufung vorgesehenen 
Kreisstraße K 6142 
Stand 01.06.2007 

 

K 6142 
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Öffentliche Bekanntmachung 
des Landkreises Dahme – Spreewald 

 
Umstufungsverfügung 

über die Umstufung der Kreisstraße 
K 6144 Abschnitt 010 

 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 wird die bisherige Kreisstraße K 6144 Abschnitt 010 vom 
Abzweig  B 96 ( Netzknoten 4047001; Stationskilometer 0,000 ) bis  zum Ortseingang des 
Ortsteiles Mahlsdorf ( Netzknoten 4047003; Stationskilometer 1,225 )  zu einer 
Gemeindestraße gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes – BbgStrG – in der 
Fassung vom 31. März 2005 veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land 
Brandenburg ( GVBl. I S. 218 ), abgestuft. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die dem Amt Golßener Land angehörige Stadt 
Golßen. 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis 
Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, 15907 Lübben einzulegen. 
 
Lübben, den 23.11.2007 

                             
                                                                        - Siegel – 
Wille 
Landrat    
 
             
 

 

Landkreis Dahme – Spreewald 
Amt für Gebäude- und 
Immobilienmanagement 
 

Lageplan mit Darstellung der 
zur Umstufung vorgesehenen 
Kreisstraße K 6144 
Stand 01.06.2007 

 

K 6144 
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Öffentliche Bekanntmachung des Landkreises Dahme – Spreewald 
 

Umstufungsverfügung 
über die Umstufung der Gemeindestraße 

Goetheplatz/ Stadtwall ( bis Mühlenstraße ) in Golßen 
 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 wird die bisherige Gemeindestraße Goetheplatz/ Stadtwall 
in Golßen vom Abzweig  Mühlenstraße bis  zum Anschluß an die L 711 ( Bahnhofstraße )  zu 
einem Teilabschnitt der Kreisstraße K 6145  gemäß § 7 des Brandenburgischen 
Straßengesetzes – BbgStrG – in der Fassung vom 31. März 2005 veröffentlicht im Gesetz- 
und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg ( GVBl. I S. 218 ), aufgestuft. 
Die Kreisstraße erhält die Bezeichnung K 6145/015. Die neue Abschnittslänge wird 
unmittelbar nach Erhebung bekannt gegeben. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird der Landkreis Dahme-Spreewald. 
 
Die, im Amtsbaltt für den Landkreis Dahme - Spreewald Nr. 20 vom 04.09.2003, 
veröffentlichte Festsetzung der Ortsdurchfahrten ( OD ) an Kreisstraßen des Landkreises 
Dahme - Spreewald wird in Bezug auf die Kreisstraße K 6145 gem. § 48 VwVfG 
zurückgenommen. 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis 
Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, 15907 Lübben einzulegen. 
 
Lübben, den 23.11.2007 

                                                                            - Siegel – 
Wille 
Landrat    

  

Landkreis Dahme – Spreewald 
Amt für Gebäude- und 
Immobilienmanagement 
 

Lageplan mit 
Darstellung der zur 
Umstufung 
vorgesehenen 
Kreisstraße K 6145/015 
Stand 01.06.2007 

K 6145 /015 

Golßen 
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               Öffentliche Bekanntmachung 
des Landkreises Dahme – Spreewald 

 
Umstufungsverfügung 

über die Umstufung der Kreisstraße 
K 6146 Abschnitt 030 

 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 wird die bisherige Kreisstraße K 6146 Abschnitt 030 vom 
Abzweig  B 96/ Zützen ( Netzknoten 4047013; Stationskilometer 0,000 ) bis  zum 
Ortseingang des Ortsteiles Sagritz ( Stationskilometer 1,597 )  zu einer Gemeindestraße 
gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes – BbgStrG – in der Fassung vom 31. März 
2005 veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg ( GVBl. I S. 
218 ), abgestuft. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die dem Amt Golßener Land angehörige Stadt 
Golßen. 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis 
Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, 15907 Lübben einzulegen. 
 
 
Lübben, den 23.11.2007 

                                                                    - Siegel – 
Wille 
Landrat    
 
             
 

 

Landkreis Dahme – Spreewald 
Amt für Gebäude- und 
Immobilienmanagement 
 

Lageplan mit Darstellung der 
zur Umstufung vorgesehenen 
Kreisstraße K 6146/030 
Stand 01.06.2007 

 

K 6146/030 
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Öffentliche Bekanntmachung 
des Landkreises Dahme – Spreewald 

 
Umstufungsverfügung 

über die Umstufung des Teilabschnittes der Kreisstraße 
K 6148 Abschnitt 040 ( Pflasterbereich ) 

 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 wird der Teilabschnitt der Kreisstraße K 6148 Abschnitt 040 
vom Abzweig  Lindenstraße ( Stationskilometer 2,223 ) bis  zum Anschluß an die L 74 ( 
Lindenstraße; Stationskilometer 2,271 )  zu einer Gemeindestraße  gemäß § 7 des 
Brandenburgischen Straßengesetzes – BbgStrG – in der Fassung vom 31. März 2005 
veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg ( GVBl. I S. 218 ), 
abgestuft. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die dem Amt Schenkenländchen angehörige 
Gemeinde Halbe. 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis 
Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, 15907 Lübben einzulegen. 
 
Lübben, den 23.11.2007 

                             
                                                                         - Siegel – 
Wille 
Landrat    
 
 
 

 

Landkreis Dahme – Spreewald 
Amt für Gebäude- und 
Immobilienmanagement 
 

Lageplan mit 
Darstellung dem zur 
Umstufung 
vorgesehenen Bereich 
der Kreisstraße K 
6148/040 
Stand 01.06.2007 

 

K 6145 /040 
Abzustufender 
Bereich 

Halbe 
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               Öffentliche Bekanntmachung 
des Landkreises Dahme – Spreewald 

 
Umstufungsverfügung 

über die Umstufung der Kreisstraße 
K 6163 Abschnitt 010 ( Teilbereich ) 

 
Mit Wirkung vom 01.01.2008 wird die bisherige Kreisstraße K 6163 Abschnitt 010 vom 
Abzweig  L 75 / Selchow ( Netzknoten 3646006; Stationskilometer 0,000 ) bis  zum 
geplanten neuen Anschluss an die L 75( Stationskilometer 0,600 )  zu einer Gemeindestraße 
gemäß § 7 des Brandenburgischen Straßengesetzes – BbgStrG – in der Fassung vom 31. März 
2005 veröffentlicht im Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Brandenburg ( GVBl. I S. 
218 ), abgestuft. 
 
Künftiger Träger der Straßenbaulast wird die Gemeinde Schönefeld. 
 
Diese Verfügung gilt einen Tag nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis 
Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, 15907 Lübben einzulegen. 
 
Lübben, den 22.11.2007 

                             
                                                                         - Siegel – 
Wille 
Landrat    
 
            
 

 

Landkreis Dahme – Spreewald 
Amt für Gebäude- und 
Immobilienmanagement 
 

Lageplan mit Darstellung der 
zur Umstufung vorgesehenen 
Kreisstraße K 6163 ( Teil ) 
Stand 01.06.2007 

 

L 75 

K 6163 
Abschnitt 010  
L= 0,600 km 
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